
Antrag auf  Ausstellung eines
Sozialpasses der Stadt Luckenwalde

1.Antragsteller/in
  Name                      Vorname      Geburtsdatum  Ausweis-Nr.

Hauptwohnsitz Luckenwalde         ja       nein
2.Ehepartner/Partner

Name                      Vorname      Geburtsdatum  Ausweis-Nr.
   (wenn abweichend von 1)

3.Minderjährige Kinder
Name 

   (wenn abweichend von 1)          Vorname              Geburtsdatum

4.Mir ist bekannt, dass ich verpflichtet bin, jede Änderung der
Leistungsbezüge über die ich Nachweise vorgelegt habe,
unverzüglich der Stadt, Abt. Wohnen/Soziales mitzuteilen habe.

5.Sollte mein Anspruch auf den Sozialpass durch Beendigung des
mit dem Bescheid nachgewiesenen Leistungsanspruches wegfallen,
verpflichte ich mich zur unverzüglichen Rückgabe des Passes.

6.Es liegt ein Schwerbehindertenausweis mit Begleitperson
für das Haushaltsmitglied  vor.

7.Ich versichere, dass obige Angaben wahrheitsgemäß sind und
mir die Berechtigung der Prüfung durch die Abteilung
Wohnen/Soziales bekannt ist.
Luckenwalde, den

 Datum    Unterschrift        Antragsteller
Bearbeitungsvermerke der Abteilung Wohnen/Soziales:
Anspruchsnorm:       SGB XII      SGB II      Asylbewerber



Erläuterungen zum Antrag auf Ausstellung eines Sozialpasses der 
Stadt Luckenwalde 

Persönliche Abgabe des vollständig ausgefüllten und 
unterzeichneten Antrages im Ordnungsamt, Abteilung 
Wohnen/Soziales im Rathaus,an Sprechtagen unter Beifügung von: 

1.Bewilligungsbescheide der Leistungsansprüche (Alg II, 
Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter bzw. Erwerbsunfähigkeit 
oder Ansprüche nach dem AsylbLG) im Original. 

2.Ein Dokument (Personalausweis, Reisepass, 
Aufenthaltsgestattung oder Duldung). 

3.Ein Passfoto für alle Personen, für die ein Sozialpass 
ausgestellt werden soll. 

Sozialpässe können ausgestellt werden für: 
• für Einzelpersonen 
• für Einzelpersonen mit Eintragung der minderjährigen Kinder 
• ab 10.Lebensjahr für Kinder einzeln, von dieser Regelung kann 
in begründeten Fällen abgewichen werden. 

•

• für Schwerbehinderte mit Begleitperson 

Sozialpässe mit Begleitperson werden nur gegen Vorlage des 
Schwerbehindertenausweises mit dem Merkzeichen "B" ausgestellt. 

Der Sozialpass der Stadt Luckenwalde wird kostenlos ausgestellt.
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